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b) der Einsatz für den Betrieb ökonomischer ist als 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

§ 2

(1) Die Erstattung der Kosten bei Dienstreisen mit 
Kraftfahrzeugen, die persönliches Eigentum von Werk
tätigen sind, erfolgt unter Berücksichtigung der zur 
Durchführung des Dienstauftrages gefahrenen Kilo
meter nach den jm § 14 der Anordnung Nr. 1 vom 
20. März 1956 über Reisekostenvergütung, Trennungs
entschädigung und Umzugskostenvergütung (GBl. I 
Nr. 35 S. 299) in der Fassung der Anordnung Nr. 4 vom 
30. Juni 1960 (GBl. I Nr. 39 S. 410) festgelegten Sätzen.

(2) Mit der Erstattung der Kosten je gefahrenen Ki
lometer sind alle Ansprüche des Kraftfa.irzeugeigen- 
tümers auf Entschädigung für Kraftstoff, Schmieröl, 
Bereifung, Wartung und Kleinreparaturen abgegolten. 
Kosten- für Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer, Gara
genmiete sowie Amortisationsbeiträge und anderes kön
nen darüber hinaus nicht geltend gemacht werden.

§3
Soweit bisher von den §§ 1 und 2 abweichende Re

gelungen festgelegt oder besondere Vereinbarungen 
getroffen wurden (z. B. Nutzungsverträge), sind diese 
aufzuheben.

§4
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juli 1972 in Kraft.
(2) Der zweite Satz des § 12 der Anordnung Nr. 2 vom 

20. März 1956 über Reisekostenvergütung, Trennungs
entschädigung und Umzugskostenvergütung (GBl. I 
Nr. 35 S. 304) in der Fassung der Anordnung Nr. 4 vom 
30. Juni 1960 (GBl. I Nr. 39 S. 410) ist zu streichen.

Berlin, den 30. Juni 1972

Der Leiter
des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne 

beim Ministerrat
R a d e m a c h e r
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